
   
 
 Sitzungsvorlage 46/VIII 
 Planungsausschuss (Ö) 
 
 

16.03.2011 in Lauterbourg (F) 
 
 
 
TOP 5.2  Windenergieplanung in der Region Mittlerer Oberrhein 
  Anträge der Fraktionen SPD und Bündnis’90/Die Grünen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
a) Der Planungsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis. 
 
b) Der Planungsausschuss entscheidet über den Antrag der Regionalverbandsfrak-

tionen SPD und Bündnis’90/Die Grünen vom 28.04.2010 zur Ausweisung von 
Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanlagen (Anlage 2). 

 
c) Mit dem Entscheid über den unter b) genannten Antrag gilt der Antrag der Frak-

tion Bündnis’90/Die Grünen vom 20.01.2010 (Anlage 1) ebenfalls als entschieden. 
 
 
1. Anlass 
 
Im ersten Halbjahr 2010 sind zwei Anträge zum Teilregionalplan Windenergie gestellt wor-
den. Im Wesentlichen sprechen sich die Antragsteller für die Überarbeitung der derzeit 
gültigen Windenergieplanung des RVMO aus dem Jahr 2004 aus. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um: 
a) Antrag „Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen“ (B’90/GRÜNE-

Fraktion, 20.01.2010) (Anlage 1) 
b) Antrag auf Ausweisung von Vorranggebieten für regionalbedeutsame Windkraftanla-

gen (SPD-Fraktion und B’90/GRÜNE-Fraktion, 28.04.2010) (Anlage 2) 
 
Das Kernanliegen des Antrags „Vorranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanla-
gen“ der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 20.01.2010 deckt sich mit dem gemeinsa-
men Antrag der SPD-Fraktion und der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion vom 28.04.2010. 
 
Die beiden Anträge wurden in der Sitzung des Planungsausschusses vom 16.06.2010 
erstmals behandelt. In der Diskussion wurde deutlich, dass zunächst die Ergebnisse der 
vom Land Baden-Württemberg in Auftrag gegebenen Kartierung zur Windhöffigkeit abge-
wartet werden sollte, bevor über die Anträge entschieden wird. Diese Kartierung liegt nun 
vor (siehe Vorlage 45/VIII an den PA). 
 
 
2. Sachstand 
 
Für die Ausweisung neuer Vorranggebiete ist eine Neukonzeption der Windplanung des 
Regionalverbands notwendig. Dabei sind neue fachliche Erkenntnisse (insbesondere im 
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Natur- und Artenschutz), die neuen Daten zur Windhöffigkeit, der Fortschritt in der Anla-
gentechnik (neue Referenzanlage) sowie Änderungen der Rechtslage (u. a. Pflicht zur 
strategischen Umweltprüfung) zu beachten. Deshalb ist es nicht möglich, Vorranggebiete, 
die in der Planung 2004 nicht beschlossen wurden, ohne Betrachtung des gesamten Ver-
bandsgebiets in den Regionalplan zu übernehmen. 
 
Der Planungszeitraum für eine Teilfortschreibung des einschlägigen Kapitels (4.2.5.3 Vor-
ranggebiete für regionalbedeutsame Windkraftanlagen) beträgt abhängig von der Intensi-
tät der Bürgerbeteiligung, der eingehenden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belan-
ge und dem Ergebnis der Umweltprüfung 1 bis 2 Jahre. 
 
Zur Teilfortschreibung des Kapitels Windenergie müsste der Planungsausschuss einen 
Aufstellungsbeschluss fassen. 
 
 
3. Position 
 
Der Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis’90/Die Grünen betrifft eine grundsätzliche 
regionalpolitische Entscheidung zur Windenergieplanung des Regionalverbands. Nach 
unserer Organisationssatzung liegt die Zuständigkeit dafür beim Planungsausschuss.  
 
 
 
 

- Der Verbandsdirektor - 
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Anlage 1 
zu Vorlage Nr. 46/VIII 
an den PA 
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Anlage 2 
zu Vorlage Nr. 46/VIII 
an den PA 
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